Der wallonische Städte- und Gemeindeverband stellt seinen Mitgliedern dieses Muster zur Verfügung.

Das Muster kann gemäß den lokalen Besonderheiten angepasst werden.
GEMEINDEVERORDNUNG BETREFFEND DIE STRAßENBAUARBEITEN
DER GEMEINDERAT,

Aufgrund des Kodex für lokale Demokratie und Dezentralisierung, insbesondere die Artikel L1122-30 und L1122-33,

Aufgrund des neuen Gemeindegesetzes, insbesondere die Artikel 119, 119bis und 135, §2,

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens vom 11. Januar 2001 betreffend den Anwendungsbereich und das Inkrafttreten des Musterlastenheftes RW99 für die Arbeiten zur Gestaltung des öffentlichen Raumes und zur Ableitung der Abwässer,

In Anbetracht, dass die Gemeinden den Auftrag haben, den Einwohnern eine gute Polizei bereitzustellen, insbesondere was die Sauberkeit, Gesundheit, Sicherheit und Ruhe auf öffentlichen Straßen, an öffentlichen Orten und in öffentlichen Gebäuden betrifft,

In Anbetracht, dass es den Gemeinden obliegt, für den ordnungsgemäßen Ablauf sämtlicher Straßenbauarbeiten auf ihrem Territorium zu sorgen, insbesondere angesichts der Erfordernisse in Zusammenhang mit der Sicherheit der Benutzer der öffentlichen Straßen und mit dem ungehinderten Verkehr auf diesen,

Dass es ihnen obliegt, für den guten Zustand der Straßen zu sorgen, die sie verwalten,

Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums,

Nach Beratung,

Mit … Stimmen dafür, … Stimmen dagegen und … Enthaltungen,

BESCHLIEßT

Einleitendes Kapitel – Allgemeines

Artikel 1 – Begriffsbestimmungen

Im Sinne der vorliegenden Verordnung werden nachstehende Begriffe wie folgt definiert:

· Baustelle: jede einzelne Arbeit bzw. Gesamtheit von Arbeiten, die unter, auf oder über einer Straße auszuführen ist;
· Straße: das öffentliche Straßen- und Wegenetz einschließlich der Abschnitte, die dazu bestimmt sind, in das öffentliche Eigentum eingegliedert zu werden, und das aus allen Flächen, Straßen und Wegen zusammengesetzt ist, die zum öffentlichen Verkehr bestimmt sind, einschließlich der zu ihrem Erhalt notwendigen Nebenanlagen und des dazugehörigen Untergrunds;
· Gemeindestraße: Straße, die durch die Gemeinde verwaltet wird;

· Bauherr: Die natürliche oder juristische Person privaten oder öffentlichen Rechtes, die Arbeiten unter, auf oder über einer Straße einleitet und diese Arbeiten durchführt oder durchführen lässt;

· Tag: Kalendertag;

· Pilotkoordinator: der kraft Artikel 5 bezeichnete Bauherr, der insbesondere mit der Koordination, Ausarbeitung und Einreichung eines Genehmigungsantrags im Sinne von Artikel 3, sowie mit der Organisation und der Ausführung der gegebenenfalls daraus resultierenden Baustelle beauftragt ist;

· Unternehmer: der Bauherr, wenn dieser die Baustelle selber ausführt, oder derjenige, der aufgrund eines mit dem Bauherrn abgeschlossenen Unternehmervertrages oder als Auftragnehmer eines öffentlichen Auftrags die Durchführung der Baustelle gewährleistet.
Kapitel I – Organisation der Baustellen und Erhaltung der Gemeindestraßen

Artikel 2 – Planung der Baustellen

Unbeschadet der anderen gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Verpflichtungen müssen die folgenden Personen dem Gemeindekollegium, nach und nach und mindestens am 30. Juni und am 31. Dezember eines jeden Jahres, zumindest die jährliche Planung der Baustellenprojekte melden, die sie auf den Gemeindestraßen durchzuführen gedenken oder durchführen lassen möchten:

· Die Betreiber der Telekommunikationsnetze;

· Die Betreiber von Kabelrundfunk- und -fernsehnetzen;

· Die Energietransport- und -versorgungsgesellschaften;

· Die Transport-, Versorgungs- und Sammlungsgesellschaften für Wasser, Abwasser oder sonstige Gase und Flüssigkeiten;

· Die Straßenverwalter sowie die von ihnen abhängenden juristischen Personen;

· Jegliche Personen, die über das Recht verfügen, die Straßen zu benutzen, um dort Baustellen durchzuführen. 

Die folgenden Baustellen müssen nicht in die Planung aufgenommen werden: 

· Das Öffnen von Bürgersteigen oder Parkplätzen aufgrund der Notwendigkeit, Anschlussleitungen zwischen dem Eigentum von Anliegern und den angrenzenden, bestehenden Verteilernetzen zu verlegen oder diese zu unterhalten;

· Jeglicher Eingriff an der Straße, dessen Grundlänge weniger als [vervollständigen (z.B. 10)] laufende Meter beansprucht und sich auf Stromverteilerkästen, Zugschächte für Fernseh- und Telekommunikationskabel, Regelventile für Gas- und Wasserversorgung, Sichtschächte, Straßenabläufe und andere leichte Ausrüstungen und Anlagen der selben Art bezieht, inklusive das Kabelziehen durch bestehende Leitungen, insofern kein Kabelkanal vorhanden ist.

· [zu vervollständigen]
Artikel 3 – Genehmigung und Anmeldung einer Baustelle: allgemeine Grundsätze

§ 1 – Außer bei begründeter Dringlichkeit, die durch das Gemeindekollegium beurteilt wird, darf keine Baustelle betreffend Straßenbauarbeiten ohne vorherige Genehmigung durch das Gemeindekollegium in Angriff genommen werden.

Die Baustellen, die gemäß Artikel 2, Absatz 2 nicht in die Planung aufgenommen werden müssen, bedürfen keiner vorherigen Genehmigung.
Für die Arbeiten, die keiner vorherigen Genehmigung bedürfen, muss die Wiederinstandsetzung der Straßen allerdings gemäß den Regeln der Kunst und innerhalb einer durch das Gemeindekollegium festzulegenden Frist durchgeführt werden. Anderenfalls kann das Gemeindekollegium diese Arbeiten durch ein Unternehmen seiner Wahl und auf Kosten des Bauherrn ausführen lassen.

§ 2 – Jegliche Baustelle in Bezug auf Gemeindestraßen, die gemäß §1 keiner Genehmigung bedarf, muss dem Gemeindekollegium durch den Bauherren mindestens  [vervollständigen] Tage vor Beginn gemeldet werden. Diese Anmeldung muss per [Fax, E-Mail,…] geschehen und dem Muster im Anhang der vorliegenden Verordnung entsprechen.

Im Falle von begründeter Dringlichkeit, die durch das Gemeindekollegium beurteilt wird, wird diese Anmeldung gleichzeitig mit dem Beginn der Durchführung der Baustelle vorgenommen oder, falls dies nicht möglich ist, in kürzester Zeit.

Artikel 4 – Koordinierung der Baustellen

§ 1 – Außer bei begründeter Dringlichkeit, die durch das Gemeindekollegium beurteilt wird, darf keine Baustelle betreffend Straßenbauarbeiten ohne vorherige Koordinierung der Bauherren, in Zeit und Raum, in Angriff genommen werden.

Die folgenden Baustellen bedürfen keiner Koordinierung: 

· die gemäß Artikel 3, §1, Absatz 2 von der Genehmigung befreiten Baustellen;

· die Baustellen in Bezug auf oberirdische Anlagen, mit Ausnahme der Arbeiten, die das Aufrichten neuer Masten notwendig machen;

· [gegebenenfalls vervollständigen]. 
§ 2 – Der Bauherr, der eine Baustelle durchführen möchte, die koordiniert werden muss, nachstehend als der „Antragsteller auf Koordination“ bezeichnet, sendet den unter Artikel 2 aufgeführten Personen, deren Anlagen und Ausrüstungen sich möglicherweise in dem durch die Baustelle betroffenen Umkreis oder zumindest im Gemeindegebiet befinden, einen Antrag auf Koordination. Zu diesem Zweck kann er beim Gemeindekollegium oder dessen Delegierten die Liste der Personen erhalten, die eine Planung der Baustellenprojekte gemäß Artikel 2 hinterlegt haben.
Die unter Artikel 2 aufgeführten Personen, die einen Antrag auf Koordination erhalten haben, verfügen über eine Frist von [vervollständigen (z.B. 15)] Tagen ab Versand des Antrags, um auf diesen zu antworten. In Ermangelung einer Antwort binnen der vorgenannten Frist gilt, dass diese keine Baustelle mit derjenigen des Antragstellers auf Koordination koordinieren möchten. 
Der Antragsteller auf Koordination ruft die im vorherigen Absatz genannten Personen, die ihr Interesse angemeldet haben, sowie die Gemeinde, insofern sie dies nicht bereits getan hat, binnen einer Frist von [vervollständigen (z.B. 25)] Tagen ab Versand des Antrags zu einer Koordinationsversammlung zusammen.

Diese Versammlung findet binnen einer Frist von [vervollständigen (z.B. 35)] Tagen ab Versand des Antrags auf Koordination statt. Die gemäß Artikel L3341-5 des Kodex für lokale Demokratie und Dezentralisierung vorgesehene Vollversammlung über den Vorentwurf kann, wenn sie denn abgehalten werden muss, gleichzeitig mit der in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Versammlung abgehalten werden.

Bei dieser Gelegenheit wird im Einvernehmen unter den anwesenden Personen ein Pilotkoordinator benannt. Wird kein Einvernehmen erzielt, wird der Antragsteller auf Koordination von Amts wegen als Pilotkoordinator benannt. 

Artikel 5 – Baustellengenehmigung

§ 1 – Der Pilotkoordinator oder der Bauherr, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, bereitet einen gemeinsamen Antrag auf Genehmigung einer Baustelle vor, der folgende Informationen enthält:

· die Kontaktangaben aller Bauherren, die an der Durchführung der Baustelle beteiligt sind, mit Vermerk des Pilotkoordinators;

· den Standort der Baustelle und die Ausmaße der Grundfläche, die zu dessen Durchführung notwendig ist, wiedergegeben auf einem Lageplan im Maßstab  [vervollständigen (z.B. 1:10.000)];

· eine Beschreibungsnotiz der durchzuführenden Arbeiten, die insbesondere die Art der Arbeiten und gegebenenfalls der eingerichteten und der demontierten Anlagen, sowie die für die Durchführung der Arbeiten vorgesehenen Techniken  enthält;

· ein Grundriss der Arbeiten, erstellt im Maßstab [vervollständigen (z.B. 1:500)], auf dem zumindest die folgenden Elemente vermerkt sind:

· der Name der öffentlichen Straßen;

· die Hausnummern der Gebäude;

· die Abgrenzung der Bestandteile der Straße, insbesondere der Bürgersteige, der Parkplätze, der Mittelstreifen, der Verkehrsinseln und der Fahrradwege und -streifen;

· die mit Strom versorgten Straßenbeschilderungen;

· die Straßenbeleuchtung;

· das Straßenmobiliar;

· die Bäume;

· die unterirdischen Bauwerke;

· [gegebenenfalls vervollständigen]

· Querschnittszeichnungen im Maßstab [vervollständigen (z.B. 1:100)], auf denen man die Einpflanzung der zu errichtenden Bauwerke erkennen kann und auf denen zumindest die Bäume und die unterirdischen Bauwerke vermerkt sind:

· Die Dauer und die vorgesehene Periode für die Durchführung der Baustelle und gegebenenfalls die eventuellen Phasen der Durchführung;

· [gegebenenfalls vervollständigen].

Der Antrag auf Genehmigung der Baustelle wird dem Gemeindekollegium in [vervollständigen] Exemplaren durch den Pilotkoordinator oder den Bauherrn, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, mindestens [vervollständigen (z.B. 90)] Tage vor dem vorgesehenen Beginn der Baustelle übermittelt.

Binnen [vervollständigen (z.B. 15)] Tagen nach dem Eingang des Antrags auf Genehmigung der Baustelle bestätigt das Gemeindekollegium oder dessen Delegierter den Empfang des Antrags; Ist der Antrag unvollständig, weist das Kollegium den Pilotkoordinator oder den Bauherrn, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, auf die fehlenden Unterlagen hin und gibt an, dass das Verfahren ab dem Eingang dieser Unterlagen neu beginnt. 

§ 2 – Binnen [vervollständigen (z.B. 60)] Tagen nach dem Eingang des Antrags auf Genehmigung oder gegebenenfalls der fehlenden Unterlagen zur Vervollständigung des Antrags übermittelt das Gemeindekollegium dem Pilotkoordinator oder dem Bauherrn, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, den begründeten Beschluss auf Erteilung oder Ablehnung der Genehmigung zur Durchführung der Baustelle. Wird kein Beschluss übermittelt, gilt die Genehmigung als verweigert.

Die Frist wird um [vervollständigen (z.B. 15)] Tage verlängert, wenn sie während der Monate Juli und August anfängt oder endet.

Die Genehmigung zur Durchführung der Baustelle enthält mindestens folgende Informationen:

· die Grundfläche der Baustelle, die gegebenenfalls auf einer Karte materialisiert wird;

· die genehmigte Dauer und Periode für die Durchführung der Baustelle;

· die eventuellen Phasen der Durchführung der Baustelle;

· der Betrag der Bürgschaft, die gemäß Artikel 6 angelegt werden muss;

· [gegebenenfalls vervollständigen].

Unbeschadet der Fälligkeitsfrist der genehmigten Periode für die Durchführung der Baustelle verfällt die Genehmigung, wenn die Baustelle nicht eindeutig innerhalb von [vervollständigen] Tagen ab Beginn der genehmigten Periode für die Durchführung der Arbeiten eingeleitet wurde.

Auf Antrag des Pilotkoordinators oder des Bauherrn, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, kann die Genehmigung jedoch durch das Gemeindekollegium um einen maximalen Zeitraum von [vervollständigen] Tagen verlängert werden. Dieser Antrag muss [vervollständigen] Tage vor Verstreichen der im vorherigen Absatz angeführten Fälligkeitsfrist eingereicht werden.

§ 3 – Für die unter Artikel 2 aufgeführten Personen, denen per Gesetz oder aufgrund einer Konzession das Recht eingeräumt wurde, Arbeiten auf öffentlichen Straßen durchzuführen, bezieht sich die Genehmigung auf die praktischen Modalitäten zur Ausübung dieses Rechts. 

Artikel 6 – Vor dem Baubeginn einzuhaltende Verpflichtungen

§ 1 – Der Pilotkoordinator oder der Bauherr, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, bildet [eine unwiderrufliche, auf erste Anfrage einforderbare Bankbürgschaft ODER eine Kaution bei der Hinterlegungs- und Konsignationskasse], als Garantie für die Wiederinstandsetzung oder den Erhalt der Örtlichkeiten während einer Dauer von 2 Jahren oder für die ausgelegten Kosten anschließend an den Beschluss, Maßnahmen von Amts wegen einzuleiten.

Der Betrag [der Bürgschaft ODER der Kaution] beläuft sich auf:
 [den Betrag präzisieren, z.B. pro laufenden Meter (und nach Art des Belags, ...)] 

§ 2 – Auf sein Gesuch hin erstellt der Pilotkoordinator oder der Bauherr, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, spätestens [vervollständigen (z.B. 5)] Tage vor Beginn der Arbeiten einen Ortsbefund der Straße, im Beisein eines durch das Gemeindekollegium delegierten Beamten.

In Ermangelung eines Ortsbefundes auf Gesuch des Pilotkoordinators oder des Bauherrn, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, wird davon ausgegangen, dass die Straße in gutem Zustand ist.

§ 3 – Spätestens [vervollständigen (z.B. 5)] Tage vor Beginn der Arbeiten benachrichtigt der Pilotkoordinator oder der Bauherr, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, das Gemeindekollegium über deren Beginn.

Die Durchführung der Baustelle darf erst nach Ablauf der im vorherigen Absatz festgelegten Benachrichtigungsfrist beginnen.

Außer bei höherer Gewalt ist auch der Bauherr, der gemäß Artikel 3, §1, Absatz 2 von der Baustellengenehmigung befreit ist, verpflichtet, das Gemeindekollegium über den Beginn der Arbeiten im Vorfeld, spätestens aber am Tag selbst zu benachrichtigen.

Artikel 7 – Verpflichtungen während der Durchführung der Baustelle

§ 1 – Während der gesamten Dauer der Baustelle muss die Genehmigung zur Durchführung der Baustelle ständig an dem Ort vorhanden sein, an dem die Arbeiten durchgeführt werden.

§ 2 – Insofern die Anwendung des Musterlastenheftes RW99 (Fassung 2004) nicht durch irgendeine gesetzliche oder verordnungsrechtliche Bestimmung verpflichtend ist, findet dieses auf den durch die vorliegende Verordnung betroffenen Baustellen Anwendung.

§ 3 – Der Pilotkoordinator oder der Bauherr, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, gilt als säumig, wenn er die Durchführung der Baustelle ohne berechtigte Gründe während mehr als [vervollständigen (z.B. 20)] Tagen unterbricht.

Wenn der Pilotkoordinator oder der Bauherr, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, die Baustelle binnen [vervollständigen (z.B. 5)] Tagen ab dem Eingang einer entsprechenden, durch das Gemeindekollegium übermittelten Aufforderung nicht wieder aufnimmt, ist das Gemeindekollegium dazu befugt, von Amts wegen alle zweckdienlichen Maßnahmen auf Kosten und Risiko des säumigen Pilotkoordinators oder Bauherrn, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, zu ergreifen.
Der Betrag der Ausgaben, die sich aus der Anwendung dieser Maßnahmen durch das Gemeindekollegium ergeben, und der am Fälligkeitsdatum noch unbezahlt ist, wird vom Gemeindekollegium von Amts wegen von der unter Artikel 6, §1 beschriebenen [Bürgschaft oder Kaution] abgerechnet oder wird von ihm mittels aller rechtlichen Mittel beigetrieben.
Artikel 8 – Verpflichtungen am Ende der Baustelle
§ 1 – Auf sein Gesuch hin erstellt der Pilotkoordinator oder der Bauherr, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, am Ende der Baustelle einen abschließenden Ortsbefund der Straße, im Beisein eines durch das Gemeindekollegium delegierten Beamten.

In Ermangelung eines Ortsbefundes auf Gesuch des Pilotkoordinators oder des Bauherrn, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, wird der abschließende Ortsbefund durch den vom Gemeindekollegium delegierten Beamten allein erstellt, und zwar frühestens nach Ablauf der in der Genehmigung vorgesehenen Frist; Dieser gilt als kontradiktorisch. 

Wenn sich aus dem abschließenden Ortsbefund ergibt, dass die Straße nicht wieder in ihren ursprünglichen Zustand hergestellt worden ist oder in Ermangelung eines ordnungsgemäßen Ortsbefundes vor Baubeginn, fordert das Gemeindekollegium den Pilotkoordinator oder den Bauherrn, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, dazu auf, die notwendigen zusätzlichen Arbeiten auszuführen und gibt an, binnen welcher Frist diese auszuführen sind. Ein erneuter Ortsbefund wird gemäß den vorherigen Absätzen erstellt.

§ 2 – Wenn der Pilotkoordinator oder der Bauherr, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, die unter §1 genannten zusätzlichen Arbeiten binnen [vervollständigen] Tagen ab Eingang der entsprechenden Aufforderung nicht durchführt, ist das Gemeindekollegium dazu befugt, von Amts wegen alle zweckdienlichen Maßnahmen auf Kosten und Risiko des Pilotkoordinators oder des Bauherrn, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, zu ergreifen.
Der Betrag der Ausgaben, die sich aus der Anwendung dieser Maßnahmen durch das Gemeindekollegium ergeben, und der am Fälligkeitsdatum noch unbezahlt ist, wird vom Gemeindekollegium von Amts wegen von der unter Artikel 6, §1 beschriebenen [Bürgschaft oder Kaution] abgerechnet oder wird von ihm mittels aller rechtlichen Mittel beigetrieben.
§ 3 – Binnen [vervollständigen] Tagen nach der ordnungsgemäß festgestellten Wiederinstandsetzung der Straße schickt das Gemeindekollegium dem Pilotkoordinator oder dem Bauherrn, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, eine provisorische Bescheinigung über das Ende der Baustelle zu, die dazu dient, [ein Drittel ODER die Hälfte ODER ein anderer Teil?] des Betrages der unter Artikel 6, §1 beschriebenen [Bürgschaft ODER Kaution] freizugeben, von dem gegebenenfalls der unter Artikel 7, §3 oder der unter §2 des vorliegenden Artikels benannte Betrag abgerechnet wurde.
§ 4 – Nach Ablauf einer Frist von 2 Jahren ab dem Versand der im vorigen Absatz erwähnten Bescheinigung erstellt der Pilotkoordinator oder der Bauherr, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, einen Ortsbefund des Teilstücks der durch die Arbeiten betroffenen Straße, im Beisein eines durch das Gemeindekollegium delegierten Beamten.

In Ermangelung eines Ortsbefundes auf Gesuch des Pilotkoordinators oder des Bauherrn, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, wird der Ortsbefund durch den vom Gemeindekollegium delegierten Beamten allein erstellt und gilt als kontradiktorisch.
Wenn sich aus dem Ortsbefund ergibt, dass die Straße nicht in einem guten Zustand erhalten ist, ist das Gemeindekollegium dazu befugt, von Amts wegen alle zweckdienlichen Maßnahmen auf Kosten und Risiko des Pilotkoordinators oder des Bauherrn, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, zu ergreifen.
Der Betrag der Ausgaben, die sich aus der Anwendung dieser Maßnahmen durch das Gemeindekollegium ergeben, und der am Fälligkeitsdatum noch unbezahlt ist, wird vom Gemeindekollegium von Amts wegen von der unter Artikel 6, §1 beschriebenen [Bürgschaft ODER Kaution] abgerechnet oder wird von ihm mittels aller rechtlichen Mittel beigetrieben.
Binnen [vervollständigen] Tagen nach der ordnungsgemäß festgestellten Wiederinstandsetzung der Straße schickt das Gemeindekollegium dem Pilotkoordinator oder dem Bauherrn, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, eine definitive Bescheinigung über das Ende der Baustelle zu, die dazu dient, den gegebenenfalls verbleibenden Restbetrag der unter Artikel 6, §1 beschriebenen [Bürgschaft oder Kaution] freizugeben.
Artikel 9 – Strafmaßnahmen 

Durch die folgende Bestimmung wird Artikel L1122-33 des KLDD, d.h. das Pendant zu Artikel 119bis des neuen Gemeindegesetzes (NGG), der integral in den KLDD kopiert wurde, auf die vorliegende Verordnung angewandt. Da die allgemeine Verwaltungspolizei eine föderale Angelegenheit bleibt, existiert Artikel 119bis weiter, allerdings nur in Bezug auf die Polizeiverordnungen. Artikel L1122-33 des KLDD, der Artikel 119bis ähnlich ist, ermöglicht hingegen, in Bezug auf Strafmaßnahmen ein gleichwertiges Prinzip für sämtliche anderen Verordnungen anzuwenden.

Es ist auch anzumerken, dass der Text von Artikel L1122-33 des KLDD, der unseres Wissens bisher noch nie durch eine Gemeinde angewandt wurde, die letzten Änderungen, die Artikel 119bis des NGG nach der regionalen Kodifizierung erfahren hat, nicht berücksichtigt.

Gewisse Personen zweifeln auch daran, ob die Regelung in Bezug auf die Strafmaßnahmen, die durch Artikel L1122-33 des KLDD vorgesehen wurde, d.h. strafrechtliche und Verwaltungssanktionen, überhaupt auf andere Gemeindeverordnungen als die Polizeiverordnungen anwendbar ist, wobei die Integration von Artikel 119bis in den KLDD wohl eine „Ente“ sei (siehe S. Bollen (dir.), Législation communale: lecture coordonnée du CDLD et de la NLC, Namür, UVCW, 2008, Seite 28). 
Darauf kann man antworten, dass Kapitel 1 der vorliegenden Verordnung, auch wenn es sich nicht auf die allgemeine Verwaltungspolizei bezieht (die Gegenstand von Kapitel 2 ist, siehe unten), dennoch polizeiliche Regeln enthält, im vorliegenden Fall die Überwachung des öffentlichen Eigentums. Infolgedessen wären strafrechtliche oder Verwaltungssanktionen gegenüber diesen Regeln auf Basis von Artikel L1122-33 des KLDD absolut denkbar. Dies ändert aber nichts daran, dass diese strafrechtlichen Sanktionen ursprünglich (und später auch die Verwaltungssanktionen) klar darauf abzielten, Maßnahmen in Bezug auf die Aufrechterhaltung der Ordnung zu sanktionieren, so wie in den Polizeiverordnungen vorgesehen.

Zuletzt bleibt noch anzumerken, dass selbst wenn die administrative Geldbuße in Höhe von maximal 247,89 Euro als mögliche Sanktion in Artikel L1122-33 des KLDD vorgesehen wird, diese nur durch den sanktionierenden Beamten verhängt werden kann, dessen Bezeichnungsverfahren und die Art und Weise, wie die Geldbuße eingezogen wird, durch die Regionalregierung (§13) festgelegt werden müssen. Da sich die Regierung hierzu bislang noch nicht geäußert hat, scheint es derzeit unmöglich zu sein, administrative Geldbußen einzuziehen, unbeschadet derjenigen in Bezug auf die allgemeine Polizeiverordnung, die natürlich weiterhin verhängt werden können. Die Aussetzung oder der verwaltungsrechtliche Entzug der Genehmigung sind allerdings derzeit möglich.
Unbeschadet der Anwendung der unter Artikel 7, §3 und Artikel 8, §2 vorgesehenen Maßnahmen werden die Verstöße gegen die Bestimmungen von Kapitel I mit Polizeistrafen geahndet.
[ODER]

Unbeschadet der Anwendung der unter Artikel 7, §3 und Artikel 8, §2 vorgesehenen Maßnahmen werden die Verstöße gegen die Bestimmungen von Kapitel I - gemäß den Bestimmungen von Artikel L1122-33 des KLDD - wie folgt geahndet:
· [mit einer administrativen Geldbuße in Höhe von maximal 247,89 Euro;]

· mit der verwaltungsrechtlichen Aussetzung der Baustellengenehmigung;

· mit dem verwaltungsrechtlichen Entzug der Baustellengenehmigung.

Kapitel II – öffentliche  Sicherheit, Ruhe und Sauberkeit auf allen Straßen 

Artikel 10 – Anmeldung der Baustelle

§ 1 – Außer bei begründeter Dringlichkeit muss jegliche Baustelle in Bezug auf eine Straße, die das Gemeindegebiet durchquert, dem Bürgermeister durch den Pilotkoordinator oder den Bauherrn, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, mindestens [vervollständigen] Tage vor deren Beginn gemeldet werden. Diese Anmeldung muss per [Fax, E-Mail,…] geschehen und dem Muster im Anhang der vorliegenden Verordnung entsprechen.

Im Falle von begründeter Dringlichkeit, die durch den Bürgermeister beurteilt wird, wird diese Anmeldung gleichzeitig mit dem Beginn der Durchführung der Baustelle vorgenommen oder, falls dies nicht möglich ist, in kürzester Zeit.
§ 2 – Der Bürgermeister kann die Durchführung der Baustelle verweigern oder mit Auflagen versehen, insbesondere im Hinblick auf ihre Durchführungsperiode oder ihre Grundfläche.
§ 3 – Für die Personen, denen per Gesetz oder aufgrund einer Konzession das Recht eingeräumt wurde, Arbeiten auf öffentlichen Straßen durchzuführen, bezieht sich die Kompetenz des Bürgermeisters auf die praktischen Modalitäten zur Ausübung dieses Rechts.

Artikel 11 – Benachrichtigung der Anlieger

Frühestens [vervollständigen] und spätestens [vervollständigen (z.B. 15)] Tage vor Beginn der Durchführung der Baustelle setzt der Pilotkoordinator oder der Bauherr, in Ermangelung einer positiven Antwort auf den unter Artikel 4, §2 aufgeführten Antrag auf Koordination, die Anlieger und Benutzer über seine Identität, den Gegenstand der Baustelle und deren Durchführungsperiode sowie der vorgesehenen Dauer mittels innerhalb der Grundfläche der Baustelle gut einsehbarer Plakate in Kenntnis. Per Rundschreiben benachrichtigt er innerhalb derselben Fristen die Anlieger, deren Gebäude an die Baustelle angrenzen.

Artikel 12 – Sicherer und ungehinderter Verkehr 

Die Baustelle, inklusive der dazugehörigen Nebenanlagen, des Erdreichs und der verschiedenen Produkte, ist permanent von den für den Personen- und Fahrzeugverkehr bestimmten Zonen abgetrennt; Zu diesem Zweck werden Durchlässe eingerichtet. 

Für die Baustellenmaschinen werden Abstellplätze innerhalb der Baustelle vorgesehen; Außerhalb der Baustelle ist das Abstellen nicht gestattet.

Die Baustelle wird permanent gemäß den Regeln in Bezug auf den Straßenverkehr beschildert.

Der freie Zugang zu den Privatgrundstücken, sowohl für Personen als auch für Fahrzeuge, wird während der gesamten Dauer der Arbeiten aufrechterhalten, außer im Falle einer kurzzeitigen und gemeinsam mit den Anliegern vereinbarten Unterbrechung.

[gegebenenfalls vervollständigen] 

Artikel 13 – Ruhe

Die Baustellen werden derart organisiert, dass der Lärm, der die öffentliche Ruhe stören könnte, auf ein Minimum reduziert wird.

Der Bürgermeister kann in Abhängigkeit besonderer Umstände die Perioden, innerhalb derer die Maschinen-Geräte benutzt werden dürfen, einschränken.

[gegebenenfalls vervollständigen] 

Artikel 14 – Sauberkeit 

Die Baustelle, inklusive ihres näheren Umfeldes, der Einfriedungen und Bauzäune sowie der Fahrzeuge und der Maschinen-Geräte, wird in ordentlichem und sauberem Zustand gehalten. 

Die Lagerung von Materialien, Erdaushub, Aufschüttungsmaterial oder Abfällen außerhalb der Baustelle ist untersagt, mit Ausnahme der Materialien, die gerade angeliefert werden und nur während der Zeitspanne, die notwendig ist, um diese in die Baustelle zu transportieren. 

Das Vermischen von Mörtel und Beton auf dem Boden ist verboten. Die Abwässer aus der Reinigung der Maschinen und Geräte, die dafür verwendet werden, dürfen nicht in die Rinnsteine und die Straßenabläufe gelangen. Sämtliche Vorkehrungen werden getroffen, um deren Überlastung oder Verstopfung zu vermeiden. Sie werden nach Beendigung der Arbeiten gesäubert. 

[gegebenenfalls vervollständigen] 

Artikel 15 – Strafmaßnahmen

Verstöße gegen die Bestimmungen von Kapitel II werden mit Polizeistrafen geahndet.
[ODER]

Verstöße gegen die Bestimmungen von Kapitel II werden - gemäß den Bestimmungen von Artikel 119bis des neuen Gemeindegesetzes - wie folgt geahndet:
· [mit einer administrativen Geldbuße in Höhe von maximal 250 Euro;]

· mit der verwaltungsrechtlichen Aussetzung der Baustellengenehmigung;

· mit dem verwaltungsrechtlichen Entzug der Baustellengenehmigung.

Kapitel III – Vorübergehende Bestimmung und  Inkrafttreten

Artikel 16 – Vorübergehende Bestimmung 

Die vorliegende Verordnung bezieht sich auf die Baustellen, deren Durchführung am Tag ihres Inkrafttretens noch nicht begonnen hat.

[gegebenenfalls vervollständigen] 

Artikel 17 – Inkrafttreten

Die vorliegende Verordnung tritt [gemäß Artikel L1133-2 des KLDD ODER am (ein anderes Datum vorsehen)] in Kraft, mit Ausnahme von Artikel 2, der am [30. Juni 200? ODER 31. Dezember 200?] in Kraft tritt.

ANHANG

Anmeldung von Straßenbauarbeiten

GEMEINDE [ODER] STADTGEMEINDE [vervollständigen]
Meldepflichtiger
	Name / Bezeichnung:

Straße:





 
Nr.:

    Postfach:

PLZ:


Gemeinde:

Tel.:




Fax:




Verantwortlicher für die Arbeiten:




Lokalisierung der Arbeiten
	Betroffene Straße(n) und Straßenteilstück(e)
:

  



Art der vorgesehenen Arbeiten (Kanalisation, Besondere unterirdische Anschlüsse, ...) 

	


Zeitpunkt der Arbeiten

	Vorgesehenes Datum für den Beginn der Arbeiten:

Dauer der Arbeiten, in Werktagen:

Geschätzter Zeitraum für die Baustelle, in Kalendertagen
:




Im Falle von Dringlichkeit, die eine vorherige Anmeldung unmöglich macht:

	Grund für die Dringlichkeit (durch das Gemeindekollegium zu beurteilen):


Getätigt am




    zu



Unterschrift:

� Für jede Straße folgendes angeben: 


Das von der Baustelle betroffene Teilstück der Straße in Form von „ …straße/-weg/-platz, Nr. 5 bis 15“ und/oder „N4, km 4.2 bis km 4.4“ und ;


Der betroffene Bestandteil der Straße (Bürgersteig, Fahrbahn, Parkflächen, …).


� Zeitraum (im Gegensatz zur geschätzten Dauer in Werktagen) unter Berücksichtigung der Tage, an denen die Baustelle unterbrochen ist (z.B. Feiertage, wahrscheinliche Schlechtwettertage, an denen die Durchführung der Baustelle unmöglich ist, ...)
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